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Zwei bedeutende Meilensteine in der Geschichte der 
Menschenrechte und des Menschenrechtsschutzes 
feiern 2023 Jubiläen: 
• Vor 75 Jahren wurde die Allgemeine Erklärung 

der Menschenrechte (AEMR) verabschiedet, die 
ein zentraler Ausgangs- und Referenzpunkt für 
die Entwicklung des internationalen Menschen-
rechtsregimes ist. 

• 25 Jahre liegt die Unterzeichnung des Rom-Sta-
tuts zurück, das die Basis für den Internationa-
len Strafgerichtshof (ICC) gelegt hat, vor dem 
schwerstwiegende Menschenrechtsverbrechen 
verhandelt werden. 

Wie steht es nach den vielen Jahren des Menschen-
rechtsschutzes um die rechtliche Durchsetzbarkeit 
der Menschenrechte? Inwieweit ist das Einschla-
gen des Rechtsweges ein geeignetes Instrument?

Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Natio-
nen e.V. (DGVN), der Arbeitskreis Menschenrechte 
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft 
(DVPW) und die Schader-Stiftung möchten im Rah-
men einer gemeinsamen Tagung Entwicklungen und 
Herausforderungen bei der Durchsetzbarkeit von 
Menschenrechten reflektieren und kritisch diskutie-
ren. 

Hierbei geht es sowohl um die Bestandsaufnahme, 
wie es 75 Jahre nach der AEMR um die Durchsetzbar-
keit der Menschenrechte bestellt ist, als auch um eine 
Auseinandersetzung darüber, ob und wie bestehende 
rechtliche Rahmenbedingungen verbessert werden 
können. 
Folgende Themen und Fragen könnten dabei unter-
sucht werden, ohne dass die Tagung auf sie beschränkt 
ist:
• Seit der AEMR hat sich ein Menschenrechtsre-

gime entwickelt, in dem zum Beispiel zwischen 

politischen und wirtschaftlichen Menschenrech-
ten unterschieden wird. Welche Auswirkungen 
hat die Unterscheidung auf die Durchsetzbarkeit 
und Einklagbarkeit der Rechte?

• Menschen, die sich in ihren Rechten verletzt se-
hen, können sich an die internationalen Aus-
schüsse in Genf und Gerichte wie den Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte wenden, 
wenn sie den nationalen Rechtsweg ausgeschöpft 
haben. Welche Möglichkeiten haben Individuen 
und wie werden sie genutzt? 

• Prozesse vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte und dem Internationalen Straf-
gerichtshof erregen immer wieder die Aufmerk-
samkeit von Politik und Öffentlichkeit. Inwiefern 
tragen sie zur Weiterentwicklung von Menschen-
rechtsnormen bei?

• Menschenrechte werden meist als Rechte von 
Individuen oder Gruppen gegenüber Staaten 
verstanden. Entsprechend werden in der Regel 
Klagen wegen Menschenrechtsverletzungen ge-
gen Staaten gerichtet. Können und sollten Men-
schenrechte auch gegenüber nichtstaatlichen 
Akteur*innen, wie etwa global agierende Unter-
nehmen, einklagbar sein? Welche Rolle spielt die 
individuelle Betroffenheit klagender Parteien?

Der Arbeitskreis Menschenrechte der DVPW, 
die DGVN und die Schader-Stiftung laden 
Wissenschaftler*innen, politisch Aktive, NGOs und 
weitere Vertreter*innen der Praxis ein, bis zum  
20. Oktober 2023 einen Vorschlag (250-300 Wör-
ter) für ein zehnminütiges Input-Referat mit an-
schließender Diskussion einzureichen unter: 
www.schader-stiftung.de/menschenrechte_rechtsweg

Bei Auswahl und Vor-Ort-Teilnahme an der Veranstal-
tung können Fahrtkosten erstattet werden. 
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